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Katholische Arbeitsgemeinschaft Organisierte Nachbarschaftshilfe in den Dekanaten 

Biberach und Saulgau 

in Zusammenarbeit mit „Zukunft Familie e.V. , Fachverband Familienpflege und 

Nachbarschaftshilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Strombergstr. 11  70188 

Stuttgart, Tel. 0711 / 2633-1165 Fax: 0711 / 2633-1169, Fachverband@zukunft-

familie.info, www.zukunft-familie.info 

 

Geschäftsführung der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Organisierte Nachbarschafts- 

hilfe in den Dekanaten Biberach und Saulgau: 

Caritas Biberach-Saulgau, Fachdienst im Alter, Kolpingstr. 43, 88400 Biberach                                                                                              

Thomas Münsch Tel: 07351/5005-132  

Verwaltung: 07351/5005-130 (Bettina Gabriel / Karin Kolesch i.d.R. vormittags) 

Fax: 07351/5005-183; Email: muensch@caritas-biberach-saulgau.de;   

www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de 

 

                                                                                                             

Rundbrief Organisierte Nachbarschaftshilfe      Nr. 1 –  April/Mai 2016            

 

Liebe Einsatzleiterinnen, Helferinnen und Träger für die org. Nachbarschaftshilfen, 

 

hier ist unser erster (umfangreicher) Rundbrief in diesem Jahr.  

 

Personalien und Veränderungen: 

 

 

Das 25jährige Bestehen wurde feierlich am 13.3.2016 in Berkheim gefeiert. 

 

Die Wiederbelebung der 1988 in Baustetten gegründeten Gruppe führte dazu, dass sie sich 

Laupheim anschließen wird. 

 

In Achstetten wurde im Januar letzten Jahres die Gründung einer Gruppe beschlossen, 

allerdings konnte seitdem keine Einsatzleiterin gefunden oder ein Leitungsteam aufgebaut 

werden. Es wird beabsichtigt, die Einsatzleitung und Rechnungsführung an die Sozialstation 

Laupheim zu übertragen.   

 

 
 

Die Liste der Einsatzleiterinnen wird regelmäßig auf der Webseite 

http://www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de/einsatzstellen-nachbarschaftshilfen/ 

aktualisiert.  

 

Bitte melden Sie uns aktuelle Veränderungen (z.B. Zuständigkeiten, Gebühren, Adress- 

und Telefonänderungen, Email-Adressen etc.) am besten schriftlich oder per Mail. Sonst 

können wir diese auch nicht rechtzeitig bekannt geben.  

 

Vordruck für Adressänderungen siehe letzte Seite! 

mailto:Fachverband@zukunft-familie.info
mailto:Fachverband@zukunft-familie.info
mailto:muensch@caritas-biberach-saulgau.de
http://www.caritas-biberach.zukunft-familie.info/
http://www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de/einsatzstellen-nachbarschaftshilfen/
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Rückblick auf das Einsatzleiterinnen-Treffen am 12.4.2016 in Schweinhausen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten sich eingefunden zu den Themen: 

 

a. Austausch / Berichte aus Gruppen 

b. Ergebnis der Statistik 2015 

c. Erste Ergebnisse aus der Kreisseniorenplanung im Landkreis Biberach  

d. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

e. Vorstellung Projekt GESA (Gesund und selbstbestimmt Altern/Sucht im Alter) 

f. Überblick zum Pflegestärkungsgesetz II ab 1.1.2017 

g. Planung Regionaltreffen, Einführungskurse, AG-Treffen, Einführungskurse  

h. Verschiedenes 

 

Die besprochenen Inhalte finden sich hier im Rundbrief. 
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Begegnung mit Bischof Dr. G. Fürst am Sam, den 12.3.2016 im Bildungshaus Kloster 

Untermarchtal, 9.30 bis 13.00 Uhr 
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Statistik 2015 

 

51 Gruppen mit 72 Einsatzleitungen und Stellvertretungen und mit 748 Helferinnen  

haben 1108 Personen in deren Alltag unterstützt. Damit haben die Aktiven fast 97.000 Stunden 

erbracht, das entspricht einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber 2014. 

97 Einsatzleiterinnen und 126 Helferinnen haben die angebotenen Fortbildungsveranstaltungen 

und –treffen wahrgenommen.  
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Erste Ergebnisse aus der Kreisseniorenplanung Landkreis Biberach 

 

Seit März letzten Jahres sind Experten, also Sozialplaner vom Kommunalverband für Jugend 

und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) im Auftrag des Landkreises Biberach, begleitet von 

einer sogenannten Lenkungsgruppe, daran, mittels Befragungen und Fachgesprächen die 

Angebote und Strukturen der Altenhilfe, -pflege und Seniorenarbeit zu sichten.  

Zuletzt wurden die Bürgermeister aller Kommunen nach deren Einschätzung in den Feldern 

Wohnen, Wohnumfeld, soziale Infrastruktur, Info und Beratung, Hilfe und Pflege befragt. Man 

wollte von ihnen auch wissen, ob es bereits bestehende Planungen und Maßnahmen gibt und 

wie die wichtigsten Herausforderungen und Ziele für nächste Jahre aussehen. Genannt wurden:  

 Schaffung seniorengerechter Wohnungen; neue Wohnformen (21) 

 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum (17) 

 Sicherstellung der örtlichen Nahversorgung (8) 

 Niedrigschwellige Unterstützung, um Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen (7) 

 Schaffung bzw. demenzgerechte Qualifizierung von stationären 

Pflegeangeboten/Pflegewohngruppen (6) 

 Mobilität, Betreutes Wohnen, Info & Beratung, ärztl. Versorgung (je 4) 

Die organisierten Nachbarschaftshilfen sind in den Gemeinden relativ gut bekannt, weniger 

bekannt, in welcher Trägerschaft sie sich befinden und welche konkreten Aufgaben erwartet 

werden können.  

Die Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 2016 in einem umfangreichen Bericht erläutert und 

zunächst in den Kreistagsgremien vorgestellt. Danach geht es an die Umsetzung in den 

Kommunen, zu der die organisierten Nachbarschaftshilfen auch beitragen können. 
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 

Ist immer Thema bei den Einführungskursen. 
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Projekt GESA (Gesund und selbstbestimmt Altern/Sucht im Alter) 
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Überblick zum Pflegestärkungsgesetz II ab 1.1.2017 

 

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz – PSG II ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Das neue 

Begutachtungsverfahren und die Umstellung von Pflegestufe auf Pflegegrad sollen danach zum 

1. Januar 2017 wirksam werden und damit wird einer neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 

umgesetzt. Alle Pflegedürftigen erhalten gleichberechtigte Leistungen der Pflegeversicherung, 

unabhängig davon, ob sie von körperlichen oder psychischen Einschränkungen betroffen sind. 

Das Jahr 2016 dient der Vorbereitung des neuen Begutachtungsverfahrens in der Praxis und der 

Umstellung auf die fünf Pflegegrade sowie die neuen Leistungsbeträge bis zum 01.01.2017.  

 

Rund 2,7 Millionen Pflegebedürftige werden zum 1. Januar 2017 automatisch in einen der 

neuen Pflegegrade übergeleitet. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden 

automatisch von ihrer Pflegestufe in den nächst höheren Pflegegrad übergeleitet. Menschen, bei 

denen eine dauerhafte erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz (z.B.  Demenz) 

festgestellt wurde, werden in den übernächsten Pflegegrad überführt. Alle, die bereits 

Pflegeleistungen erhalten, erhalten diese daher mindestens in gleichem Umfang weiter, die 

allermeisten erhalten mehr Unterstützung.  

 

Auch in stationären Pflegeeinrichtungen gibt es Verbesserungen für alle Pflegebedürftigen. Ab 

2017 gilt in jeder vollstationären Pflegeeinrichtung ein einheitlicher pflegebedingter Eigenanteil 

für die Pflegegrade 2 bis 5. Der pflegebedingte Eigenanteil steigt künftig nicht mehr mit 

zunehmender Pflegebedürftigkeit.  

 

Pflegegrade und Leistungen ab dem 1.1.2017 

In Zukunft werden körperliche, geistige und psychische Einschränkungen gleichermaßen erfasst 

und in die Einstufung einbezogen. Mit der Begutachtung wird der Grad der Selbstständigkeit in 

sechs verschiedenen Bereichen gemessen und – mit unterschiedlicher Gewichtung – zu einer 

Gesamtbewertung zusammengeführt. Daraus ergibt sich die Einstufung in einen Pflegegrad. 

Die sechs Bereiche sind:  

1. Mobilität 

2.Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

3.Verhaltensweisen und psychische Problemlagen  

4.Selbstversorgung 

5.Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 

Anforderungen und Belastungen  

6.Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 

    



 15 

 

Die Beträge in Euro: 

 

 
 

 

Hinsichtlich der zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach §45 SGB XI: 

Eine neue Betreuungsangebote-Verordnung des Landes wird erst 2017 in Kraft treten, um die 

Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II zu berücksichtigen. Bisher anerkannte 

Angebote „gelten“ weiterhin als anerkannt und dies auch für „somatisch Pflegebedürftige“. 

Ändert sich eine Konzeption allerdings grundlegend, ist eine neue Anerkennung über das 

Landratsamt notwendig. 

Betreuung und Entlastung sollen zukünftig unter dem Oberbegriff ‚Angebote zur Unterstützung 

im Alltag‘ zusammengefasst werden.  

Der Fachverband wird bis Ende des Jahres als Hilfestellung, wenn die neue Verordnung des 

Landes steht, eine Modellkonzeption vorstellen. 

 

 

 

 

Fortbildungen und Termine 2016 

 

Seit 1995 bieten wir als Arbeitsgemeinschaft ein bis zwei Einführungskurse pro Jahr für sich 

neu engagierende Helfer/innen an. Diese finden regional statt. Eine örtliche Einsatzleiterin 

übernimmt die Kursbegleitung vor Ort.  

Der Einführungskurs in Ingoldingen mit 15 Teilnehmern findet seinen Abschluss am 

11.5.2016. 

Ein weiterer Kurs wird am 20. 9.2016 in Bad Saulgau starten, jeweils dienstags 9.00 bis 11.30 

Uhr. Die örtliche Einsatzleiterin Gaby Schmid-Schneider übernimmt die Kursbegleitung.  

Anfang 2017 ist ein Kurs in Maselheim geplant.  

 

Regionaltreffen der Helferinnen und Einsatzleitungen: je nach Bedarfsmeldung durch die 

örtlichen Einsatzleitungen. Die Arbeitsgemeinschaft übernimmt die Referentenkosten und 

Einladungen, die Räumlichkeit stellt die örtliche Gruppe bzw. deren Träger. 

Geplant sind Treffen in Tannheim, Langenenslingen und Bad Saulgau. 

 

Ein Klausurtag mit den Leitungen der Sozialstationen Riedlingen und Bad Saulgau und den  

Einsatzleitungen der dortigen Nachbarschaftshilfen findet am Do, den 16.6.2016 in Riedlingen 

statt. Birgitta Negwer vom Fachverband wird moderieren. 
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Treffen der Einsatzleiter/innen der AG Biberach-Saulgau: Die, den 18.10.2016, 

Schweinhausen,  Kath. Gemeindezentrum, 14.00 bis 16.30 Uhr. 

 

Kurse Demenz vgl.: www.netzwerk-demenz-bc.de.  Hier findet man die aktuellen 

Kursangebote (Module 1 bis 3; Modul 1 ist kostenfrei, die Gebühren werden von der 

Pflegekasse AOK in jedem Falle übernommen; die weiteren Module je 200.- Euro. Modul 1 ist 

mindestens notwendig, wenn org. Nachbarschaftshilfen Betreuung von Demenzerkrankten o. 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz übernehmen. 

 

Der Fachverband Zukunft Familie bietet an: 

•"Engagement wecken und fördern" am 21.10-22.10.16 in Ellwangen  

•"Qualifizierte Alltagsunterstützung oder billiger Putzdienst" am 8.11.2016 in Heiligkreuztal  

•"Kooperation und Vernetzung" am 17.11.2016 in Rot an der Rot  

 

http://www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de/aktuelle-fortbildungen-termine/ 

Veranstaltungen siehe auch: www.basisversorgung-biberach.de  

 

Verschiedenes   

Martinusmedaille: Sie wird   jeweils an dem Sonntag, der dem Fest des Heiligen Martin (11. 

November) am nächsten liegt, in einem Festakt im Rottenburger Bischofshaus verliehen. Die 

Martinus-Medaille wurde im Jahr 1976 von Bischof Georg Moser gestiftet. Martinus, geboren 

316/317 in Ungarn, vormals römischer Offizier und später Bischof von Tours (372-397), wird 

in der katholischen Kirche und in weiten Teilen der Christenheit besonders als Vorbild 

christlicher Nächstenliebe und der Solidarität mit den Armen verehrt. Dementsprechend steht 

ehrenamtliches soziales Engagement bei den meisten Geehrten  im Vordergrund ihrer Tätigkeit. 

Auch einige Aktive aus unserer Arbeitsgemeinschaft haben sie schon erhalten. Anträge können 

auch Kirchengemeinden stellen.  

 

Bereits heute laden wir Sie herzlich zum    

Dankeschönfest des Netzwerks Ehrenamt am  

Freitag, 24. Juni 2016 ein.                                                                                                                           

Es findet  im Heggbacher Wohnverbund der  

St. Elisabeth Stiftung in Heggbach/Maselheim,  

ab 15.00 Uhr statt.  
http://www.st-elisabeth-stiftung.de/heggbacher-wohnverbund. 

Mit freundlichen  

Thomas Münsch  

 

 

 
 

 

http://www.netzwerk-demenz-bc.de/
http://www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de/aktuelle-fortbildungen-termine/
http://www.basisversorgung-biberach.de/
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Aktualisierung Adressen: 
 

Träger der Organisierten Nachbarschaftshilfe 

 

_____________________________________________________ 

 

Kirchengemeinde/Sozialstation/Verein 

 

Adresse  

 

Telefon                                                       Email 

 

Vertreter/in des Trägers 

 

____________________________________________________ 

Name 

 

______________________________________________________________ 

Funktion 

 

 

Adresse  

 

 

Telefon                                                          Email 

 

Einsatzleitung org. Nachbarschaftshilfe 

_____________________________________________________ 

Name 

 

 

Adresse  

 

 

Telefon                                                              Email 

 

 

 

Senden an: 

Katholische Arbeitsgemeinschaft Organisierte Nachbarschaftshilfe in den Dekanaten Biberach 

und Saulgau, Geschäftsführung:  

Caritas-Region Biberach-Saulgau, Fachdienst im Alter, Kolpingstr. 43, 88400 Biberach                                                                                              

Thomas Münsch Tel: 07351/5005-132  

Verwaltung: 5005-130 (Frau Gabriel / Fr. Kolesch i.d.R. vormittags) 

muensch@caritas-biberach-saulgau.de;   

 

www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de 

mailto:muensch@caritas-biberach-saulgau.de

